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 Veröffentlicht am 24.01.2006

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

AVG §45 Abs3;

Rechtssatz

Die Behörde ist im Rahmen des Parteiengehörs nicht verp8ichtet, einer Partei jene Schlussfolgerungen mitzuteilen,

welche sie aus dem Ergebnis der Beweisaufnahme ziehen werde.

Schlagworte

Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Rechtliche BeurteilungParteiengehör Rechtliche WürdigungParteiengehör
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